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Abstimmungsergebnisse vom 21. Mai 2017 
 
 
Eidgenössische Vorlage 

1. Energiegesetz (EnG) vom 30. September 2016 

Eingelegte Wahlzettel 1180 
Leere 11 
Ungültig 17 
Gültige 1152 
Ja 590 
Nein 562 

 
 
Kantonale Vorlagen 

2. Formulierte Gesetzesinitiative „Ja zum Bruderholzspital“ vom 19. Oktober 2015 

Eingelegte Wahlzettel 1183 
Leere 23 
Ungültig 20 
Gültige 1140 
Ja 565 
Nein 575 

 
 
3. Nicht formulierte Initiative „Ja zu fachlich kompetent ausgebildeten Lehrpersonen“ vom 15. Ok-

tober 2014 

Eingelegte Wahlzettel 1158 
Leere 24 
Ungültig 15 
Gültige 1119 
Ja 247 
Nein 872 

 
 
4. Änderung der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft betreffend Abschaffung der Amtszeitbe-

schränkung für Mitglieder des Landrats (Landratsbeschluss vom 9. Februar 2017) 

Eingelegte Wahlzettel 1153 
Leere 37 
Ungültig 18 
Gültige 1098 
Ja 358 
Nein 740 
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5. Änderung der Verfassung des Kantons Basel Landschaft betreffend Aufgabenzuordnung und Zu-
sammenarbeit der Baselbieter Gemeinden (Landratsbeschluss vom 9. Februar 2017) 

Eingelegte Wahlzettel 1141 
Leere 71 
Ungültig 12 
Gültige 1058 
Ja 914 
Nein 144 

 
 
 
 
Beschwerden 
Allfällige Beschwerden wegen Verletzung des Stimmrechts oder wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Abstimmungen sind innert 3 Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am 3. Tag nach der 
Veröffentlichung der Ergebnisse dem Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft einzureichen. In der Beschwerdebegründung 
ist glaubhaft zu machen, dass die geltend gemachten Unregelmässigkeiten nach Art und Umfang geeignet waren, das Ergebnis 
wesentlich zu beeinflussen. 


